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Tagesordnungspunkt 
 
Antrag auf Gewährung eines Zuschusses zur Erhaltung von Kulturdenkmalen  für das Jahr 
2013 der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Langenwetzendorf - Aufbau der teilweise eingestürzten 
Friedhofsmauer 
 
 

 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur und Sport vergibt Fördermittel des Landkreises Greiz zur 
Erhaltung denkmalgeschützter Objekte im Jahr 2013 in Höhe von 800,00 € an die Kirchge-
meinde Langenwetzendorf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martina Schweinsburg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beratungsfolge Art Termin Abstimmung 

Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Ö 28.08.2013 6 Ja 
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1. Problem und Regelungsbedürfnis 
 
Die vermutlich aus dem 17. Jh. stammende Natursteineinfriedung des Friedhofes an der Kir-
che Langenwetzendorf gehört zu den nach § 2 Abs. 1 Thür. Denkmalschutzgesetz 
(ThürDSchG) vom 14. April 2004 erfassten Kulturdenkmalen „Evangelische Pfarrkirche mit 
Ausstattung sowie Friedhof“ und unterliegt den Schutzbestimmungen dieses Gesetzes. 
 
Im Jahr 2006 hat die Kirchgemeinde bereits Teile der Friedhofsmauer instand gesetzt.  
Die Gesamtkosten von 25.000,00 € bezuschusste der Landkreis mit einer Fördersumme von 
1.400,00 €. 
 
In den Wintermonaten der letzten beiden Jahre stürzten in dem unsanierten Bereich der 
Mauer weitere Teile ein.  
Neben dem Friedhofsbereich ist durch die schadhafte Mauer auch ein angrenzender öffentli-
cher Weg betroffen. 
 
Im Haushaltsjahr 2013 weist die Haushaltsstelle 36500.71800 Mittel in Höhe von 5.550,00 € 
aus, die gemäß § 7 Thüringer Denkmalschutzgesetz zur Erhaltung von Kulturdenkmalen, wie 
z. B. Maßnahmen für denkmalpflegerische Mehraufwendungen bei Sanierungs- und Instand-
setzungsarbeiten und denkmalpflegerischen Erhaltungsmaßnahmen gemäß ThürDschG §§ 
12, 13, als Zuschüsse eingesetzt werden. 
 
Der Unteren Denkmalschutzbehörde liegt nachfolgend genannter Antrag für eine finanzielle 
Förderung zur Erhaltung von Kulturdenkmalen vor: 
 

Objekt:   Pfarrkirche Langenwetzendorf mit Friedhof 
Friedhofsmauer   

               07957 Langenwetzendorf 
 

Maßnahme:  Instandsetzung der Friedhofsmauer         
                                                                                                              

Antragsteller:  Ev.-Luth. Kirchgemeinde Langenwetzendorf 
    Platz der Freiheit 3, 07957 Langenwetzendorf           
 
                Gesamtkosten:                     16.310,83 € 
                davon Eigenanteil:                         14.010,83 € 
                Zuwendung der Gemeinde                             800,00 € 
                Leistung Dritter (Denkmalpflege Land)                     0,00 € 
                beantragter Zuschuss:                                       1.500,00 € 
 
 
2. Lösung 
 
                  Vorschlag Förderung       800,00 € 
 
 
3. Alternative 
 
Der Eigentümer kann die Instandsetzungsarbeiten an dem geschädigten Teil der Einfriedung 
nicht in vollem Umfang finanzieren.  
Die notwendigen Arbeiten müssten auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. 
Dadurch käme es zu weiteren Schäden entlang der Abbruchkanten und demzufolge zu einer 
erheblichen Kostensteigerung. 
Weiterhin wären wegen des angrenzenden öffentlichen Weges alternative Sicherungsarbei-
ten (vorsorglicher Abbruch schadhafter Bereiche) erforderlich, welche zu Substanzverlusten 
an der Natursteinmauer führen würden. 
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